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AMTLICHER TE.IL 
STAATSKANZLEI I 

Honorarkonsularische Vertretung von St. Vincent 
und den Grenadinen in Hamburg 

Die Bundesregierung hat Herrn Dr. Rüdiger Ackermann am 14. Juli 
2021 das Exequatur als Honorarkonsul von St. Vincent und den 
Grenadinen in Hamburg erteilt. · 

Der Konsularbezirk umfasst das gesamte Bundesgebiet. 

Anschrift und weitere Daten der honorarkonsularischen Vertretung: 

Mittelweg 144, 20148 Hamburg 
Tel.: 040 73362116 
Fax: 040 7336239116 
E-Mail: svg-consulate@email.de 
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 09:00 bis 17:00 Uhr 

Erturt,4.August2021 

Im Auftrag 

Susanne Meyer 
Leiterin des Protokolls 

Staatskanzlei 
Erfurt, 09.08.2021 
Az.: 60261/2021 
ThürStAniNr. 36/2021 S. 1491 

MINISTERIUM FÜR INNERES UND KOMMUNALES 

12s11 erteilt das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales fol-, 
gende allgemeine Erlaubnis: 

Allgemeine Erlaubnis für die Veranstaltung öttent 
licher Lotterien - Kleine Lotterien - und Ausspie 
lungen im Freistaat Thüringen 

Vom 17.08.2021 

I. 

Aufgrund des§ 18 Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glückspiel 
wesens in Deutschland vom 29.10.2020 (Glücksspielstaatsvertrag 
2021, GlüStV 2021, GVBI. 2021, S. 127) und des§ 4 Abs. 6 des Thü- 

. ringer Glücksspielgesetzes (ThürGlüG) vom 18. Dezember 2007, zu 
letzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2021 (GVBI. 2021 S. 373), 

Veranstalter, die die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 Kör 
perschaftssteuergesetz erfüllen (Körperschaften, Personenver 
einigungen und Vermögensmassen, die nach der Satzung, dem 
Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen), 
dürfen im Freistaat Thüringen unter Beachtung der Nebenbestim 
mungen (II) und der Hinweise (IV) Lotterien (Verlosung von Geld 
gewinnen) und Ausspielungen (Verlosung von Sachgewinnen oder 
andere geldwerte Vorteile) veranstalten. 
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II. 

Die Erlaubnis wird mitfolgenden Nebenbestimmungen verbunden: 

1. Die Veranstaltung der Lotterie oder Ausspielung darf sich nicht 
über das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt 
hinaus erstreckeri. 

Die Abrechnung ist von den Verantwortlichen des Veranstalters 
zu unterzeichnen und der zuständigen Behörde auf Verlangen 
vorzulegen. 

Ill. 

2. Das Spielkapital(= Anzahl der Lose x Lospreis) darf nicht mehr 
als 20.000 € betragen. 

3. Mindestens 30 v. H. der eingenommenen Entgelte müssen in 
Form von Gewinnen wieder ausgeschüttet werden. 

· 4. Der Reinertrag muss mindestens 30 v. H. der eingenomr,nenen 
Entgelte betragen. Er muss ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke verwandt 
werden. 

5. Der Losverkauf darf eine Dauer von einem Monat nicht über 
schreiten. 

6. Die Lotterie oder Ausspielung ist mindestens zwei Wochen vor 
Beginn der zuständigen Behörde (Landratsamt oder kreisfreie 
Stadt}, in deren Gebiet die Lotterie oder Ausspielung durchge 
führt werden soll, anzuzeigen. 

In der Anzeige sind folgende Angaben anzugeben: 

- Veranstalter, 

- Ort und Zeit der Veranstaltung, 

- verantwortliche Person(en), 

- Zweck der Lotterie oder Ausspielung, 

- Spielplan, aus dem sich der Umfang der Lotterie oder Aus- 
spielung ergibt. 

7. Der Beginri der Lotterie oder Ausspielung ist der örtlich zustän 
digen Ordnungsbehörde (Gemeinde), in deren Gebiet die Lotterie 
oder Ausspielung durchgeführt werden soll, anzuzeigen. 

8. Es dürfen nur die im Gewinnplan verzeichneten Gewinne aus 
gespielt werden. Die Ausgabe von Trost- und Werbegewinnen 
ist nicht zulässig. 

9. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung darf keine Wirt 
schaftswerbung betrieben werden. Ein Hinweis auf die Spon 
soren von Warengewinnen ist zulässig. Im Übrigen gelten die 
Bestimmungen des§ 5 GlüStV 2021. 

10. Nicht eingelöste Gewinne verfallen zu Gunsten des Lotterie 
zwecks. 

11. Die Lotterie oder Ausspielung darf nicht durch Dritte durchge 
führt werden. 

12. Die steuerlichen Pflichten bleiben von dieser Erlaubnis unbe 
rührt. Insbesondere ist die Anzeigepflicht nach § 29 der Ver 
ordnung zur Durchführung des Rennwett- und Lotteriegesetzes 
(RennwLottDV) in der Fassung vom 25.06.2021 zu beachten. 
Ausspielungen oder Lotterien sind spätestens 14 Tage vor . 
Beginn des Losverkaufs bei dem zuständigen Finanzamt mit 
tels ausgefüllten Vordrucks schriftlich anzuzeigen. Zuständiges 
Finanzamt im Freistaat Thüringen ist das Finanzamt Erfurt, 
August-Röbling-Straße 10, 99091 Erfurt. 

13. Über die Durchführung der Lotterie oder Ausspielung und die 
Verwendung des Reinertrags ist eine Abrechnung zu fertigen. 

Diese muss enthalten: 

a) die Einnahmen (Bruttoergebnis aus Losverkauf}, 

b) die Art und Höhe der Kosten, 

c) den Reinertrag und seine Verwendung. 

Die Veranstalter dürfen von folgenden Bestimmungen des Glücks 
spielstaatsvertrags abweichen: 

1. Die Teilnahme von Minderjährigen bestimmtsich nach den Vor 
schriften des§ 6 Abs. 2 Jugendschutzgesetz (JuSchG), insofern 
wird eine Abweichung von§ 4 Abs. 3 GlüStV 2021 zugelassen. 

2. Die zus,tändige Behörde (Landratsamt bzw. kreisfreie Stadt), in 
deren Gebiet die Veranstaltung durchgeführt wird, kann jederzeit 
die Vorlage der Abrechnung und der dazugehörigen Belege ver 
langen. Ohne dieses Verlangen ist die Vorlage der Abrechnung in 
Abweichung von § 15 Abs. 3 Satz 2 GlüStV 2021 nicht erforder 
lich .. 

IV. 

1. Die Befugnisse der zuständigen Behörde, die Einhaltung dieser 
allgemeinen Erlaubnis sowie die Bestimmungen des Glücksspiel 
staatsvertrages 2021 und des Thüringer Glücksspielgesetzes 
hierzu zu überwachen, bleiben unberührt. 

2. Der Widerruf dieser allgemeinen Erlaubnis sowie die nachträg 
liche Aufnahme, Änderung und Ergänzung von Nebenbestim 
mungen bleiben vorbehalten. 

V. 

Diese allgemeine Erlaubnis trittam Tag nach ihreröffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 30.06.2025 außer 
Kraft. 

Erfurt, 17.08.2021 

Ministerium für Inneres und Kommunales 
Erfurt, 17.08.2021 
Az.: 2162-3/2021 
ThürStAnz Nr. 36/2021 S. 1491- 1492 


